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Finanzen   

Termin Inhalt Grundlage 

monatl. in den ersten 
3-5      Arbeitstagen 

Monatsrechnung an die Vereine; Bankeinzug 
erfolgt am Rechnungsdatum + 14 Tage 

 

01.01. 1. Rate Mitgliedsbeitrag + EDV Kostenbeteiligung BHV-GebO Ziff 1 

Ende Spielsaison Schiedsrichterkostenumlage  

01.06.  Spielbeiträge Aufstiegsrunden  BHV-GebO Ziff 3 und 
Dfbs 

31.05./30.06. Schiedsrichterbeobachtungskosten  

01.07. 2. Rate Mitgliedsbeitrag + EDV Kostenbeteiligung BHV-GebO Ziff 1 

variabel Bezirks-Spielklassenbeiträge BHV-GebO Ziff. 4.5 

01.10. BHV-Spielklassenbeiträge BHV-GebO Ziff. 4 

31.10. Kostenbeteiligung FSJ für die am FSJ-Projekt 

teilnehmenden Vereine 

 

 

Spielgemeinschaften und Altersklassen-Spielgemeinschaften 

Termin Inhalt Grundlage 

01.04. Bildung von Spielgemeinschaften § 4 (4) DHB-SpO  

01.04. Bildung von Altersklassen-Spielgemeinschaften § 14 (2) BHV-JO 

bis Beginn Spielsaison Bildung von Altersklassen-Spielgemeinschaften 

die nicht an Qualifikationsspielen teilnehmen 

§ 14 (2) BHV-JO 

 

Schiedsrichter-Soll 

Termin Inhalt Grundlage 

30.06./01.07. Stichtag zur Anrechnung der 
Schiedsrichter/Schiedsrichtersoll 

§ 14 (I,2) BHV-SpO 

15.09. Vereine melden, ob Punktabzug bei Frauen- 
und/oder Männermannschaft abgezogen werden 

soll, falls auf gleicher Ebene spielend 

§ 14 (VIII,2) BHV-SpO 

31.10. Feststellung Punktabzug und Bestrafung durch 
Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls per 
Bescheid 

§ 14 (VIII,3) BHV-SpO 

 

Spieltechnik 

Termin Inhalt Grundlage 

15.04. Meldung der Vereine zur Spielteilnahme auf BHV-
Ebene 

DfB 

30.04. Bekanntgabe IHF Ergänzungen, Änderungen der 
Handballregelungen 

§ 87 (3) SpO-DHB 

30.06. Spieljahresende § 8 DHB-SpO 

01.07. Spieljahresbeginn § 8 DHB-SpO 

 

 
*Keine Gewähr für die Angaben. Verbindlich sind lediglich die Satzungen und Ordnungen des BHV und DHB.* 
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Passwesen (gem. DHB-SpO, gültig ab 01.07.2016) 

Termin Inhalt Grundlage 

bis 15.02. Antrag auf Vertragsspieler § 34 (1) DHB-SpO 

bis 15.02. Antrag - Rückkehr nach Ablauf Ausleihfrist Spieler 
nach 23. Lebensjahr 

§ 69a DHB-SpO 

16.02.-30.04. Dauer der Wartefrist bei Erwachsenen = 2 Monate § 26 (1) DHB-SpO 

01.03. und 01.09. Veröffentlichung Vertragsspielerliste § 68 DHB-SpO 

15.03.-31.05. Vereinswechsel bei Jugendlichen = Wegfall 
Wartefrist; frühester Vereinswechsel oder 
neue Jugendspielberechtigung ab 15.10. 

§ 26 (2) DHB-SpO 

 

15.03.-31.05. 

Ab Saison 2020/2021 

15.03.-30.06. 

Gastspielrecht für Quali (neue Saison) und 

anschließende Meisterschaftsspiele; frühester 
Vereinswechsel oder neue Jugend-
Spielberechtigung ab 15.10. 

§ 19 b (3) DHB-SpO – 

Antrag Erst-verein; 
NEU: Möglichkeit 
Jgdspieler auch in 
nächsthöhere 
Altersklasse einsetzbar 
ab Saison 2020/2021 

01.05.-15.02. Dauer der Wartefrist bei Erwachsenen = 1 Monat § 26 (1) DHB-SpO 

01.06.-14.03. Vereinswechsel bei Jugendlichen Dauer der 
Wartefrist = 2 Monate 

§ 26 (2) DHB-SpO 

30.06. Vertragsende § 32 (2) DHB-SpO 

01.07.-15.02. Möglichkeit einer Vertragsanzeige § 34 (1) DHB-SpO 

01.07.-15.02. Möglichkeit einer Ausleihanzeige § 69 (1c) DHB-SpO 1., 
2. 3. Liga 

01.07.-30.11. Möglichkeit Zweitspielrecht zu beantragen = 
Erwachsene 

§15 (2) DHB-SpO – 
Antrag Erstverein ab 
01.07.2020 

01.07.-30.11. Möglichkeit Zweifachspielrecht zu beantragen = 

Jgd. A-C 

§19 a (2) DHB-SpO – 

Antrag Erstverein 

01.07.-30.11. Möglichkeit Gastspielrecht in Jugendaltersklassen 
zu beantragen 

§19 b (2) DHB-SpO – 
Antrag Erst-verein 

01.09. Veröffentlichung Vertragsspielerliste § 68 DHB-SpO 

Ab 15.10.  Falls Jgd.-Spieler zw. 15.03.-31.05. mit Entfall 
Wartefrist gewechselt hat, darf frühestens zum 

15. Oktober eine weitere Jugend-

Spielberechtigung erteilt werden 

§ 26 (2) DHB-SpO 

Auch für Zweit-, Gast-, 

Zweifachspielrecht und 

Ausleihe 

 

Grundlagen der besonderen Spielberechtigungen in der DHB-SpO: 

1. Zweitspielrecht Erwachsene § 15 – Antrag Erstverein 

2. Abtretung Erwachsenenspielrecht § 18 – Antrag Erstverein 

3. Zweifachspielrecht Jugend A-C § 19 a – Antrag Erstverein 

4. Gastspielrecht Jugend A-C § 19 b – Antrag Erstverein 

5. Ausleihe von Erwachsenen vor Vollendung 23. Lebensjahr § 69 – Antrag Erstverein 

6. Ausleihe von Erwachsenen nach Vollendung 23. Lebensjahr § 69 a – Antrag Erstverein 

7. Zweifachspielrecht Erwachsene § 70 – Antrag Erstverein 
§ 34 Vereinswechsel, Vertragsende 
(1) Ein Spieler mit vertraglicher Bindung kann als solcher in einem Spieljahr höchstens für 
zwei Vereine (jedoch nicht gleichzeitig, außer gemäß § 70) die Spielberechtigung erhalten; ein 

Vereinswechsel kann für ihn, auch im Falle eines Erstvertragsabschlusses, nur vor dem 16. 
Februar eines Spieljahres vollzogen werden. 

8. § 69 und § 70 betrifft 1., 2. und 3. Bundesliga 

9. § 69 a betrifft nur 1. und 2. Bundesliga 

 

 

 
*Keine Gewähr für die Angaben. Verbindlich sind lediglich die Satzungen und Ordnungen des BHV und DHB.* 
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Ab dem 23. Januar 2020 gibt es eine Neuerung in der Beantragung der Spielausweise. Neben dem 

verpflichtenden Hochladen des Passbildes sind für die einzelnen Spielberechtigungen weitere 

Unterlagen hochzuladen. Die relevanten Unterlagen sind der aktuellsten Nutzungsvereinbarung zu 
entnehmen.  
Der Verein ist verpflichtet alle, für die Spielberechtigung begründenden Unterlagen mit den 
Originalunterschriften für die Dauer von 10 Jahren aufzubewahren. Erst, wenn die Unterlagen dem 
Verband digital vollständig vorliegen (auf Verlangen im Original) und von der BHV-Geschäftsstelle 
gesichtet wurden, kann die Spielberechtigung erteilt werden. Die beantragte und gegebenenfalls 

vorläufig erteilte Spielberechtigung gilt ab dem Tag/Zeitpunkt der Beantragung. Beim Antrag auf 
Doppelspielrecht wird nur für den Jugendbereich eine vorläufige Spielberechtigung ausgestellt, im 
Seniorenbereich muss die Spielberechtigung von der BHV-Geschäftsstelle genehmigt werden. 
Sonderspielrechte müssen erst bearbeitet werden, um ein Spielrecht zu erlangen! 

 

Passzuständigkeit der verschiedenen Ligen 

Ligenebene Liga Pass-Zuständigkeit 

1. 1. Bundesliga HBL (Handballbundesliga) 

2. 2. Bundesliga HBL (Handballbundesliga) 

3. 3. Bundesliga Landesverband 

4. BWOL Landesverband 

5. Badenliga Landesverband 

6. Verbandsliga Landesverband 

Bezirk AES & Bezirk RNT 

Ligenebene Liga Pass-Zuständigkeit 

7. Landesliga Landesverband 

8. 1. Bezirksliga Landesverband 

9. 2. Bezirksliga Landesverband 

10.  3. Bezirksliga Landesverband 

11.  4……… Landesverband 

 

*Keine Gewähr für die Angaben. Verbindlich sind lediglich die Satzungen und Ordnungen des BHV und DHB.* 
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